Bauliche und sonstige Vorraussetzungen

Die Verkaufsstände müssen überdacht und sollten seitlich und rückwärts umschlossen sein.
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Die Zubereitungsstelle muss vom Publikumsverkehr abgeschirmt oder räumlich ausreichend entfernt sein. Verkaufsstände die zur Herstellung und Behandlung oder zur Lagerung von leicht verderblichen und risikoreichen Lebensmitteln dienen, müssen einen leicht zu reinigenden Fußboden haben.

Die Wände müssen aus festem, leicht zu reinigendem Material bestehen.

Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein.

Reinigung

Die Reinigung von Geschirr und Trinkgläsern (Trinkwasserqualität) sollte grundsätzlich maschinell erfolgen. Bei geringem Geschirranfall müssen zur Reinigung von Gebrauchsgeschirr, einschließlich Trinkgläsern, 2 Spülbecken, eines mit möglichst heißem Wasser und Spülmittel, das andere mit klarem, warmem Nachspülwasser, vorhanden sein. Ist kein fließendes Wasser vorhanden, muss das Spülwasser, öfters gewechselt werden.

Für die Reinigung der Hände muss eine hygienisch einwandfreie, leicht erreichbare Waschgelegenheit, ausgestattet mit Flüssigseife und  fließend warmem und kaltem Wasser, sowie Einmalhandtüchern vorhanden sein.

Toiletten müssen leicht erreichbar, mit Wasserspülung und entsprechendem Handwaschbecken mit Kalt- und Warmwasseranschluss, Seifenspender und Einmalhandtücher ausgestattet sein.

Für die Beseitigung von Abfall sind in ausreichender Anzahl Behälter mit Deckel aufzustellen. Sie sind bei Bedarf öfter zu leeren.


Temperaturanforderungen

Beim Transport/Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel muss auf eine ausreichende Kühlung geachtet werden.

	Fleisch / Fleischwaren / Wursterzeugnisse
	+ 7°C

	Geflügel / Wild / Salatsoßen
	+ 4 °C

	Milch und Milcherzeugnisse 
	+ 7° bis + 10°C

	Frisch-, Weichkäse und geschnittener Käse, Butter
	+ 10°C

	Feinkostsalate, frische zerkleinerte Salate
	+ 7°C

	Frischer Fisch und frische Fischereierzeugnisse
	0 °C oder schmelzendes Eis in Trinkwasserqualität 

	Backwaren mit nicht durcherhitzten Füllungen oder Auflagen
	+ 7°C

	Tiefgefrorene Lebensmittel
	-18°C


Umgang mit Lebensmitteln

Lebensmittel dürfen nur unter einwandfreien hygienischen Bedingungen hergestellt, behandelt und in den Verkehr gebracht werden. Insbesondere ist zu beachten:

· nicht verpackte Lebensmittel dürfen nur in Behältern und abgedeckt transportiert werden. Transportbehältnisse und Verpackungsmaterialien müssen sauber und für Lebensmittel geeignet sein,

· Bei der Aufbewahrung muss Rohware streng getrennt von verzehrsfertigen Lebensmitteln gelagert werden,

· Lebensmittel, die nicht durcherhitzt werden, sollten nicht unter Verwendung roher Eianteile hergestellt werden.

· zu garende Speisen sollen(bis in den Kern) durcherhitzt  werden,

· warm gehaltene Speisen müssen eine Kerntemperatur von mindestens 65° C haben,

· die Verwendung gebrauchter Kartons, z.B. Eier- oder Bananenkartons und Müllsäcke zur Aufbewahrung von Lebensmitteln ist nicht zulässig,

· mit Lebensmittel in Berührung kommende Gerätschaften (Pappteller, Besteck etc.) müssen lebensmittelecht sein,

· fertig zubereitete Speisen sollten nicht mit Händen angefasst werden, es sollten Einweghandschuhe oder entsprechendes Besteck verwendet werden,

· Behältnisse, in denen Lebensmittel offen aufbewahrt werden, dürfen nicht direkt auf dem Boden abgestellt werden.

· Lebensmittel sind so aufzubewahren und anzubieten (Abdeckungen, Abschrankungen, Abschirmungen), dass sie von Gästen nicht berührt, angehaucht oder angehustet werden  können.

Personalhygiene

· Nur gesunde Personen dürfen beschäftigt werden, kein Husten, Schnupfen, Durchfall, keine Wunden im Bereich der Arme und Hände sowie keine sonstigen Erkrankungen.

· Arbeitskleidung mit mindestens halblangen Ärmeln, im Bedarfsfall mit Kopfbedeckung.

· Persönliche Kleidung und persönliche Gegenstände dürfen im Lebensmittelzubereitungsbereich nicht aufbewahrt werden.

· Vor Arbeitsbeginn und nach jeder Arbeitsunterbrechung sind die Hände gründlich zu reinigen.

· Beim Umgang mit Geflügel und Hackfleisch muss zusätzlich ein Desinfektionsmittel nach Anweisung des Herstellers  verwendet werden.

· Zum Trocknen der Hände sind ausschließlich Einmalhandtücher zu benutzen.

· Rauchen ist im Bereich der Lebensmittelherstellung und –behandlung nicht erlaubt.

Bitte beachten Sie:

· Diese Vorschriften dienen dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlicher Beeinträchtigung (Lebensmittelvergiftung).

· Bei Nichtbeachten dieser Vorschriften muss der Standbetreiber mit dem Verbot der Abgabe von Lebensmitteln oder mit der Schließung des Standes rechnen.

· Verstöße gegen diese Mindestanforderungen stellen Ordnungswidrigkeiten (in Einzelfällen auch Straftaten) dar, die von Amts wegen zu verfolgen sind.

· Bei Vereinsfesten ist der Inhaber der gaststättenrechtlichen Gestattung für die Einhaltung dieser Anforderungen und für die Schulung der Helfer verantwortlich.

· auf die Vorschriften des Produkthaftungsgesetz wird besonders hingewiesen, es macht den Hersteller oder Inverkehrbringer eines Produktes schadenersatzpflichtig, wenn dadurch jemand geschädigt und verletzt wird.

Kennzeichnung der Waren / Zusatzstoffe

Verkehrsbezeichnung, Mengenangabe und Preis der einzelnen Produkte sind in deutlicher Weise anzugeben. 

Darüber hinaus sind die Zusatz-, Farb- und Konservierungsstoffe anzugeben. Über die kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe lassen Sie sich von Ihren Warenlieferanten beraten. Die verwendeten Allergene sind gemäß den geltenden Anforderungen bereitzuhalten.
Auf folgende Merkblätter im Internet wird hingewiesen:

· Leitfaden für den Umgang mit Lebensmitteln auf Vereins- und Straßenfesten
http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/mlr/allgemein/bro_leitfaden.pdf
· Merkblatt „Vermeidung von Lebensmittelinfektionen für Ehrenamtliche bei Vereinsfesten, Freizeiten und ähnlichen Veranstaltungen.“
http://www.gesundheitsamt-bw.de/servlet/PB/show/1188469/merkblatt_infektionsschutz-vereinsfeste080123.pdf
· Merkblatt “Kennzeichung von Zusatzstoffen der Untersuchungsämter BW“
http://www.xn--untersuchungsmter-bw-nzb.de/pub/beitrag.asp?ID=312&subid=0&Thema_ID=2&Pdf=Yes
Weitere Merkblätter, beispielsweise hinsichtlich der Kenntlichmachung allergener Lebensmittel finden sie auf der Internetseite der Untersuchungsämter Baden-Württembergs unter folgendem LINK


· http://www.xn--untersuchungsmter-bw-nzb.de/pub/download_results.asp?subid=0&PN=1&lang=DE&Pdf=True&Dwnld_ID=2
Für weitere Fragen steht ihnen gerne der Geschäftsbereich Verbraucherschutz und tierärztlicher Dienst des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis unter der Telefonnummer 

07191 895 4062 

gerne zur Verfügung.

Stand: 03/2009
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Informationen zu Hygiene- und Lebensmittelrecht für

Veranstalter von Vereins-, Orts- und Straßenfesten

Verantwortlichkeit, Sachkunde

Zentraler Verantwortlicher für die Einhaltung der Vorschriften ist der in der Gestattung genannte Verantwortliche. Er hat zu beachten, dass die rechtlichen Vorschriften zum Verbraucherschutz eingehalten werden.

Ihm obliegt es insbesondere, sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Lebensmittel sicher sind. Er hat die Art der in Verkehr gebrachten Lebensmittel sowie die Verfahren zur Aufbewahrung, Behandlung und Zubereitung bis zur Abgabe an den Verbraucher festzulegen. 

Zusätzlich hat er dafür Sorge zu tragen, dass beim Umgang mit empfindlichen Lebensmitteln sachkundige Personen eingesetzt werden. Sachkundig sind insbesondere Personen, die eine Berufsaubildung in einem Lebensmittelberuf aufweisen oder einen Lehrgang zum Erwerb der erforderlichen Sachkunde besucht haben.

Grundsatz

Lebensmittel dürfen nur so hergestellt, in den Verkehr gebracht oder behandelt werden, dass sie keiner nachteiligen Beeinflussung, insbesondere durch Krankheitserreger, Verderbniserreger, schädigende Schimmelpilze, Haustiere, menschliche oder tierische Ausscheidungen, Schädlinge, Ungeziefer, Staub Schmutz, Gerüche, Feuchtigkeit oder ungeeigneter Temperatur ausgesetzt sind.
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